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Gesellschaft zur Förderung beruflicher 
und sozialer Integration (gfi) gemeinnützige GmbH www.die-gfi.dewww.die-gfi.deDie gfi ist Mitglied im PARITÄTISCHEN Landesverband Bayern e. V.

Wir sind ausgezeichnet 
mit dem Total-E-Quality-Award.

Gesellschaft zur Förderung 
berufl icher und sozialer Integration 
(gfi ) gemeinnützige GmbH

Die gfi  engagiert sich in den Arbeitsfeldern

■ Kinderbetreuung
■ Betreuung an Schulen
■ Familie, Erziehung und Senioren
■ Jugendarbeit und Beruf
■ Kultur und Bildung
■ Arbeit und Teilhabe
■ Migration und Integration
■ Unternehmen und Services

Unser Profi l ist arbeitsweltbezogen, 
ambulant, sozialraumorientiert und inklusiv.

Die Gesellschaft zur Förderung berufl icher und sozialer 
Integration (gfi ) gemeinnützige GmbH wurde 1998 mit Sitz 
in München gegründet. Die gfi  ist ein Unternehmen der 
Unternehmensgruppe des Bildungswerks der Bayerischen 
Wirtschaft.

Als anerkannter Träger der Freien Jugendhilfe und der Beruf-
lichen Rehabilitation sind wir in Bayern fl ächendeckend sowie 
in Baden-Württemberg aktiv. In weiteren Bundesländern sind 
wir mit unserer Tochtergesellschaft gfi  proCare für Sie da.

Wir unterstützen Menschen aller Altersgruppen: Prävention, 
Intervention und Integration stehen dabei im Mittelpunkt 
unserer pädagogischen Arbeit.

Die gfi  stellt sich vor
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Den Alltag leichter machen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von proSenio
sind immer dann im Einsatz, wenn Menschen Hilfe bei
der Bewältigung ihres Alltags und bei der Teilhabe am
gemeinschaftlichen Leben benötigen.

proSenio ist ein zuverlässiger Baustein im Hilfesystem für
Seniorinnen und Senioren. Darüber hinaus richtet sich
unsere Dienstleistung an Kinder und Jugendliche mit
Pflegegraden und deren Familien.

Wir wollen Familien dabei unterstützen, die
Herausforderungen des Alltags mit pflegebedürftigen
Kindern für alle Beteiligten gut zu bewältigen.

Gleichzeitig wollen wir es Kindern und Jugendlichen
ermöglichen, gemeinsame Zeit mit wichtigen Menschen
zu verbringen oder auch außerhalb ihres Elternhauses
eigene Erlebnisse zu haben.

Die hier beschriebenen Dienstleistungen der
Alltagsbegleitung und der Haushaltsnahen
Dienstleistungen umfassen keine Pflegetätigkeiten.

Kleine Hilfen, die viel ausmachen können

Haushaltsnahe Dienstleistungen

Wir übernehmen Tätigkeiten der hauswirtschaftlichen
Versorgung und schaffen dadurch zeitliche Freiräume für
pflegebedürftige Kinder, Jugendliche und ihre Familien.

■ Reinigungs- und Ordnungsarbeiten, 
Wäsche- und Pflanzenpflege

■ Einkaufen und Essenszubereitung

Alltagsbegleitung

Wir wollen dabei helfen, Barrieren zu überwinden und
unterstützen eine selbstbewusste und eigenständige
Lebensführung durch Begleitung des Kindes oder
Jugendlichen. Durch uns mögliche Hilfestellungen
erfolgen nach Absprache und gegebenenfalls Anleitung
durch die Erziehungsberechtigten.

■ Unterstützung bei der Freizeitgestaltung und der 
Pflege sozialer Kontakte

■ Begleitung zu Terminen des Kindes oder Jugendlichen

Einfache Beantragung

Unsere Unterstützung ist flexibel einsetzbar -
wir vereinbaren das, was Ihrem Kind am meisten hilft.
Die einzelnen Inhalte legen Sie im Gespräch mit uns fest.

Wir beraten Sie gerne bereits am Telefon oder vereinbaren
ein unverbindliches persönliches Beratungsgespräch -
in unseren Büroräumen oder bei Ihnen zu Hause.

Die Unterstützungsleistungen werden i.d.R. von den
Pflegekassen im Rahmen von Entlastungsleistungen nach
§ 45b SGB XI (ab Pflegegrad 1) oder als stundenweise
Ersatzpflege bei Verhinderung der Pflegeperson nach
§39 SGB XI (ab Pflegegrad 2) bezahlt.
Wenn Sie das wünschen, ist auch Selbstzahlung möglich.

Sprechen Sie uns einfach an.
Wir freuen uns über Ihren Anruf.

Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite dieses
Flyers.


